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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
betreffend die Erleicltterung der Finanzie­
rung von Unternehmungen durch Garan~ 
tien der Finanzierungsgarantie-Gesellschaft 
m. b. H. mit Haftungen des Bundes (Garan-

tiegesetz 1977) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Der ,Bundesminister für F,i,nanz'en ist 
ermächtigt, zur Enleichterung der Finamzierung 
von Unternehmungen mit Sitz im Inland namens 
des Bundes Entschädigungs'bürgscha,ften (§ 1348 
ABGB) gegenüber der Finanzierungsg,arantie­
Ge~e1lschah mit beschränkter HaJtung (im fol­
genden Gesellschaft genaJnnt) ,für .den Fa;!l zu 
übernehmen, daß '!lie aus der Erfüllung ihrer 
Verhindlichkeiten aus der übernahme von Haf­
tungen in Form ,"on Garantien od~r Aus.falls­
bürgschaften {im foIg,enden Garantien genannt) 
Zahlu11:gen zu leisten hat. Fffinanzierungen von 
Unternehmungen ~m Sinne ,dres,es BUn'desgeset­
zes können ,in Form von Kr.editen (Darilehen) 
oder ,durch übernahme -von BeteiI.igungen be­
'stehen. 

(2) Der Bundesmin~ster für Finanzen darf 
Entschädigungsbürgschaften :gemäß Albs. 1 nur 

';bis zu einem jewdls ausstehenden Gesamtbetrag 
von 3 Mrd. S an Kapital und 3 Mrd. S an Z~nsen 
und Kosten und nur .dann übernehmen, wenn 

1. die von ,der Gesellschah ,zu übernehmenden 
Garantien zur För,derung -der 

a) Finanzi'erung von InvestiÜonen ,ein­
'schließlich ,des mit diesen Investitionen 
venbunderren Betriebsmittelbedarfes oder 

b) Verbes'semng der flinanzierungsstruktur 
durch Beteiligungsfinanzierung oder 
durch gegenüber ,den übrigen Gläubigern 
nachrangige Kre~tfinanzierung dienen; 

2. auf Grund der Vorschau der Gesellschaft 
nach angemessener ,AnLaUifzeit eine nachhal­
tige Verhesserung der Ertragslage des Kr,e­
ditnehmers oder der Unternehmung, an der 
eine Beteiligung 'erwor'ben wir,d, erwartet 
werden kann und 

3. s.ich d~e Pinarrzierung ,auf inländische indu­
strieHe oder gewerbliche Produktions- oder 
Forschungsun'ternehmungen sowie Unter­
nehmungen der inländischen Fremdenver­
kehrs- oder Verkehr!>wir,tschah erstreckt. 

(3) Weiters darf der Bundesminister für Finan­
zen Entschädigungsbürgschaften gemäß Ahs. 1 
nur dann Ülbernehmen, wenn 

1. die von der Gesellschaft zu übernehmende 
Garantioe 
a) 85 v. H. des ,Buchwerte,s des' gar.antierten 

Rechtes zuzüglich antevliger Zinsen und 
Kosten ti,icht übersteigt oder 

b) .den vollen Buchwert .des garantierten 
Rechtes zuzüglich anteiliger Zinsen und 
Kosten umfaßt, taUs der gewährte Kre­
dit als Deckung ,für ;vom Kl'editgeber 
auszugebende langfristige Tei1schul,dver­
schre~bungen bestimmt oder es zufolge 
gesetzlicher Ver,anLagungsvorschTiften 
beim' Kreditgeber erfordenlich [st, und 
sich der Kreditgeber, eine andere Kredit­
untetmehmung oder eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechtes velipflichtet, rum 
Falle der Inans1pruchna;hme der Ga,rantie 
die Gesellschaft nach Erfüllung der 
Gamntieverpflichtung mit mindestens 
15 v. H . .des Ausfatls schadlos' zu halten; 

2. die Ges,amtlaufzeit der Garantie 15 Jahre 
nicht überstei,gt; 

3. die Garantie auf Schilligwährung lautet und 

4. ,die von !der Gesellschaft zu übernehmende 
Gara;noie im B~nZ'elfal1 2,5 MillI. S, hinsicht­
lich der inländischen Fr!emdenver:kehrswirt­
schaft 1 MilL Snicht unterschreitet. Falls 
es die übernahme der Gara;ntiezur Ver­
besserung der F,inanzierungsstrwktur erfor­
dert, IIDönnen jedoch .die genannten Betrags­
grenzen auch unterschritten w,erden. 

(4) Die Garantie der Gesellschaft ist auf Grund 
der vom Bund übern()mmcnen Haftung ,der Haf­
tung öff,entlich-recht1icher Kör,perschaften gl'eich­
zuhalten. 
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2 481 ,der Be~lagen 

§ 2. (1) Die GeseLlschaft hat ein K:onoo für eine 
DedtungsrückIage e~nzurichten. Diesem Konto ist 
der jährliche üherschuß der Erträge - ein­
schließlich der Erlöse 'aus ,der Verwertung von 
Sicherheiten ~ Üiber die Aufwendungen zuzu-. . 
welsen. 

(2) Die Gesell.schaft hat Sammelwer,tberichti­
gungen im Sinne des § 10 des Rekonstruktions­
g,esetzes,BGBI. Nr .. 183/1955, nicht zu bilden. 

§ 3. Der Bund kann von der Gesellschaft aus 
'seiner Haftung nur ,~nsQweit in Anspruch ge­
nommen weI1den,als eine Za:hlungsveI1pflichtung 
der Gesellschaft gemäß § 1 Abs. 1 iaU5 der von 
dieser gemäß § 2 zu bildenden Dedmngsrücklage 
nicht gedeckt wer/den kann. 

§ 4. Die Gesells'chaft hat für ihre Gar.antie­
übernahme ,dre Zahlung eines Entgeltes von min­
destens 0,5 v. H. p. a., jedoch nicht mehr als 
1,5 v. H. p. a. des Buchwertes des garantierten 
Rechtes zu vereinJba1ien. 

§ 5; (1) Der Bundesminister für Finanzen hat 
zur Wahrung der Rechte des Bundes in der 
Gesellschaft einen Beauftr.agten. und einen SteU­
vertret'er des Beauftragten bei der Gesell~chaft 
zu bestellen. U,em Beauftragten (Stellvertreter) 
steht das Recht zu, in alle Bücher, Urkunden 
und sonstigen Schriften der GeseHschaft Einsicht 
zu nehmen und ,an allen Sitzungen (ausgenom­
men solchen der Generalversal1111l1ung), zu wel­
chensie rechtzeiti,g einzuLaden sind, vei1zun.eh­
men. 

(2) Dem Beauftr.agten (Stellvertreter) ,obJ,iegit 
,insbesondere ,die Prüfung der bei der Gesdlschaft 
,eingereichten Anträge hinsichtlich der Voraus­
setzungen für die Übernahme der Haftung durch 
den BUlllq. Voraussetzung ,fUr die übernahme 
der Haftung des Sundes ,ist die Zustimmung des 
Beauftragten '0Stellvertreters) zur übernabme der 
Garanti,e durch die Gesellschaft im EinzeIJall auf 
Grund seiner Prü-fUll1g. Verweigert ,der Beauf­
tr,agte (Stel1viertreter) die Zustimmung, kann die 
Gesellschaft hinnen acht Tagen, gerechnet vom 
Zeitpunkt der v'el'Weigerung der Zustimmung 
an, beim Bun,desminister für Finanzen beantra­
gen, die Zustimmung ,zu erteilen; wird ein sol­
cher Antr,ag' nicht Ifr,is~gerecht gesteHt oder be­
stätigt der :Bundesmin]ster ,für Fin .. nzen ,die Ver­
we1gerung, ,darf die GeseUschaft die Garantie 
nicht ühernehmen.Fallsder Bundesminister für 
Finanzen nicht binnen zwei Wochen nach Ein­
langendes Antr,agesderGesellschaft ,eine Ent­
scheidung trifft, g,ilt die Zustimmung aIs erteilt. 

(3) Für die vom Bundesministerium für Finan­
zen dem Beauftragten und seinem Stellvertreter 
zu leistende Vergütung (Funktionsgebühr) ist der 
Gesellschaft die Entrichtung eines jewei,ls durch 
den Bundesminister ,für Finam:en zu bestimmen­
den, an den ,Bund zu entrichtenden jäh~lichen 
PauschaLbetrages vorzuschr,eiben .. Die Funktions-

gebühr hat in .einem angemessenen Verhältnis zu 
den mit der Tätigkeit v,erbundenen Aufwen­
dungen zu stehen. 

§ 6. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, naJmens des Bundes für Kreditopera­
tionen (Aufnahme von Krediten, Begebung von 
Anleihen .oder sonstigen festv,erzinslichen Wert­
papieren) inländischer Kred,itunternehmungen 
Haftungen gemäß § ,1357 ABGB in dem Ausmaß 
zu übernehmen, als der Erlös der Kredivopera­
tionen zur Finanzierung von Vorhaben verwen­
det wurde, .für die die Gesellschaft die Garantie 
übernommen hat, und wenn 

a) die Lawf;zeit ,der Anleihe, des Darlehens 
und des sonstigen Kredites 20 Jahre nicht 
übersteigt; 

b) die prozentuelle Gesamobelastung ibei An­
leihen, OarIehen und sonstigen Krediten 
in inländischer Währung unter Zugrunde­
legung der folgenden Forme'l nicht mehr als 
das Zweieinhalbfache des im Zeitpu,nkt der 
Kreditaufnahme ,geltenden 2a,nsfußes für 
Eskontierungen der Oesterreichischen 
Nationalbank (§ 48 Abs. 2 ,des National­
bankge.setZes 1955, :BGBI.Nr; 184, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBt Nr. 276/ 
1969 und BGBL Nr. 494/1974) beträgt: 

Rückzahlungskursabzüglich ) 
Nettoerlös der Kreditoperation 

100 X (Zinsfuß+ in Hundertsätzen 
Mittlere Laufzeit ' 

Nettoerlös der Kreditoperation in Hundertsätzen; 

c) .die ,prozentuelle Gesamtbelastung bei An­
leihen, Darlehen und sonstigen Krediten 
~n ausiländischer Währung nach der Formel 

. Hmt Et. b nicht mehr als .das Zweieinhalb­
fache des· arithmetischen Mittels aus den 
im Zeitpunkt ,der .5chuldaufnahme gelten­
den offizieLlen Disko.ntsätzen in Belg.ien, 
·der Sundesrepublik peutschla:nd, Frank­
reich, Großbritannien, den Niederlanden, 
Schweden, der Schweiz und den USA (N ew 
York) beträgt. 

(2) Eine Kr,editoperation gemäß Abs. 1 darf 
im EinzeLfaJl den Betrag (Gegenwert) von 
500 Mill. S nicht übersteigen. Für die Beurtei­
lung der Ges,amtlbelastung h~i K:rediten, bei wel­
chendie Z~nssätze jeweils .für bestimmte Zeit­
abschnitte varia!hel festgesetzt werden, ist für die 
vertliagEche Laufzeit .die Gesaintlbelastung nach 
der Formel Jaut Ahs. 1 Lit. b zum Zeitpunkt ,des 
Vertra.gsabschlusses maßgebend. Prür die Ermitt­
lung der Gesamthelastung bei Anleihen sind ver­
traglich vorgesehene Tiilgungsmöglichkeiten durch 
freihändigen Rückkauf nicht .zu· berücksichtigen. 

(3) Der Umfang det; gemäß Albs. 1 garantierten 
Verpflichtungen aJn Kapital und Zinsen einer 
Kreditunternehmung tdarfnicht höher sein aIs 
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481 der BeioL;tgen 3 

der Gesaiffitbetr,ag der von der Gesellschaft garan­
tierten Rechte der betreffenden Kreditunterneh­
mung. 

§ 7. (1)Für die übernahme der Haftung des 
Bundes gemäß §§ 1 und 6 ]st kein Entgelt zu 
erheben. 

(2) Durch dieses tBu:ndesgesetz unmitteLbar ver­
anlaßte Rechtsges:chäfte und Rechtsvorgänge srnd 
von der Gesellschaftsteuer und von den Stem­
pel- und Rechtsgetbühren des IBundes hefreit. 

(3) Grundhücherliche EingaJben und grund­
blichediche :Eintr;tgu11lgen zur phnclr.echtlichen 
Sicherstellung der von der Gesehlschaft gaTantier­
ten Finanzierungen sind von Gerichtsgebühren 
befreit. 

(4) Die Gesellscha;ft ist, 'soweit sie ~m Rahmer 
dieses .Bunclesgesetz·es tätig ist, von den bundes­
geset:dich geregelten Abgaben vom Einkommen 
und vom V,ermögen sowie von der Gewerbe­
st~uer (Bundesgewer:besteuer) und den K~pital­
vetkehrsteuern befreit. 

(2) Mit ,A!bla!Ui des 30. Juni 1977 erlischt die 
dem Bundesminister für Finanzen in den §§ 1, 
3 und 6 des Bundesgesetzes VQI1l 23. Jänner 1969 
betreffend die :Föl"derung der Finanzierung von 
Entwicklungs- und Erneuerungsinves,nitionen, 
BGBL Nr. 56/1969, in der Fassung der Bundes­
gesetze :BGBL Nr. 54/1971 und 461/1971, einge­
räumteErmächtigung zur übernahme von Nach­
bürgschaften ,für AushHsbürgschaften der Ent­
wicklungs- und Erneuerungsfonds-Gesdlschaft 
mit beschränkter Haftung und für die über­
nahme von Garantien namens des Bundes. Die 
Rechtsgültigkeit d:er bis zum 30. Juni 1977 über­
nommen Nachbül'\gschaften und Garantien 'bleibt 
hievon unberÜihrt. 

(3) Mit 1. Juli 1977 w,il'\d der Firmenname der 
"Entwicklungs- und 'Brneuerungsfonds-Gesell­
schaft mit beschränkter Haftung" auf "Finan­
zierungsga~antie.{;esdlschaft mit beschränkter 
Haftung" geändert, Die noch offenen verbürgten 
Kredite sind ,auf den Haftungsrahmen gemäß § 1 
Abs. 2 nicht anzurechnen. 

§ 8. Der Bundesminister für Finanzen w1rd 
ermächti.gt, der Gesellschaft aus Bunldesmitteln (4) A~17 I~S ,z~m In:~t'fttreten ~e~s Bundesge­
Zuschüsse Ibis zum Betr,age der Verluste der Ge- setzes el· er f ntw? bungs~, ukn rn

f
euerun?6-

ch"f 'h 1977 b' 1982 h"ch . d ch ·fonds-Gesellscha t mtt I eschran tel' Ha tungeln-
54 M3' .tlslJ3Sr~ . l' IS J h ' . 0 st'~hns Je DO, - gegangenen und noch uner,ledigten Anträge auf 

]. 1m elIllZe nen a r, zu gewa ren. les - f 11 ch f . d 
h t V t -cl ß . ch d' G 11 ch ft übernahme ,der Aus ,a ~bürgs a.t sm als An-

a zfl~chr t .Ot radusse zBung'd' a . s~ t . L;,. e!: s a trä.ge auf Gar,antieübernahme ,durch die Finan-
verp.l e ,ern unesmmlS er aur L'llnanZen . . 11 f 'b ch" k 
"b d' H"h d f 1 f V I t d zlerun.g~garantle-Gesescha t rffilt : ,es ran te,r 
u,. er . !e. 0 e er lau ge :.u ,en.en e~ us.e un Haftun zu behandeln. 
dLe Vel"Wendung der Zuschusse Jederzeit dle ver- g 
langten Aufklärungen, inshesondere ,auch· im 
Wege der Einsicht in die Bücher zu erteilen. 

§ 9. (1) Dieses Bunde~gesetz tritt mit 1. JulI 
1977 in Kraft. 

§ 10. Mit der V'ÜllZiiehung dieses Bundesge­
setzes ist der ·Bundesminislter Jür Finanzen, hin­
sichtlich des § 7 Abs, 3 der Bundesminister für 
Justiz betr,aut. 
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4 48.1 der Beila,gen 

Erläuterungen 

Auf Grund des Sundesgesetzes vom 23. Jän­
ner 1969, BGB!. Nr. 56, betreffend die Förde­
rung der ·Finanzierung von Entwicklungs- und 
Erneuerungsinvestitionen (in der Fas'sungder 
Bundesgesetze SGBL N r. 54/1971 und BGBL 
Nr. 461/,1971), ist der ,Bundesminister für Finan­
zen el'mächügt, Na c h b ü r g sc ha f t e n 
gegenüber Kredit- und V,ersicherungsuntemeh­
mungen tür AusfaUsbürgschaften der "EE-Fonds­
Gesellschaft m .. b. H." zu übernehmen, die diese 
Gesellschalt für von diesen Kreditgebern ge­
währte Darlehen und Kredite übernimmt. Der 
Haftungsrahmen ist mit 2 000 Mi:L!. S für Kre­
dite an inländische iPI1ivate oder verstaatlichte 
industrielle oder gewerlbliche Produktions- oder 
Forschungsunternehmungen rbzw. an Unterneh­
mungen und Bimichtungen ,der inländischen 
Verkehrsw~rtschaft und mit 500 Mi1l. S für 
Kredite an Untemehmungen und Einrichtungen 
der inländi'sch'en Fremdenverkehrswirtschalt be­
grenzt. Nach diesem ,Bunde:.gesetz können nur 
EntwickLungS'- und Erneuerungsinvestitionen ge­
fÖI1dert ,werden, d,te eine Steigerung der Ertugs­
kr.aft der hetreffenden Unternehmu11ig e'rwarten 
lassen. 

Die EE-FlÜnds-GesdIschaft m. b. H. hatte un­
mittelbar nach dem Inkrafttrenendes genannten 
Bundesgesetzes tihre Geschäftstätigkeit aufgenom-

. men. Bis zum 31. Dezember 1976 wurden ins­
gesamt 151 Pmjekte mit einem Prälimina~.e in 
Höhe von 4743 Miill. S gefördert. Hievon wurde 
erne Kreditsumme von 2 161 Mill. S vom Bund 
verbürgt. Von den "!ljdörderten Projekten ent­
fall en 116 ,auf industridl-gewerb1iche Produk­
tions- und .PofSichungsuntemehmungen und 
35 auf die ,FrenidenY'erkehrswirtschaft. In reg~o­
naler Hinisicht entfaHen auf das Burgenlland 
9 Proj'ekte,auf Kärnten 13, Niederösterreich 24, 
Oberosterreich 30, Salzburg 12, SteieI1mank 18, 
Tirol 19, Vorap}berg 4 und Wien 19 sowie auf 
das Ausland 3 Projekte. 

An de~ Finanzierung ,der Projekte waren aUe 
Sektoren der Kreditwir,tschaft, :die Versicherungs­
unternehmungen und ,der ERP-Fonds über ,die 
Treuh~ndb:l!nken beteil~gt. 

Die beabsichtigte Reform des "EE-Fonds" soll 
~eine kontiuUirer1iche Weiterentwicldung zur Er­
füJ,!ung IZUikünfüger Aufgaben ermöglichen. Die 
öffentliche Förderung dieses Haftungsinstrumen­
tariums soll die industrielle und gewerbliche Re­
oI1ganisation er1eichtern. und auch temporär die 
Aufbringung von &i5~kQkapital zur Durchfüh­
rung wirtschaftlich und technisch wünschenswer­
ter Invesütionsprojekte fÖl1dern. 

Im Hinblick auf die - auch von allen Inter­
ess,envertretungen - als ,erJorderlich angesehene 
Ausdehnung der Förderu.ngsmaßnahmen auf Be­
reiligungsfinanzierungen üJber die derzeit nach 
den Bestimmungen des iEE-Fonds-Gesetzcs gege­
benen Möglichlkeiten der Kr,editlfinanzierung hin­
aus ist ,die gen,ereUe BI'Iweiterung des För,derungs­
instruments um Garantieübernahmen zweck­
mäßig. Auf GI'Iund des erweiterten Förderungs­
ber,eiches und des geänderten Bürgschaftssystems 
ist die Umbenennung der bisherigen "Entwick­
lungs- und ErneuerungsrfoIJIds-Gesel1schaft 
m. b. H." in "Finanzierungsgarantie-Gesellschaft 
m. b. H." sinnvoll. Das neue Gesetz soll den 
Kurztitel "Garantiegesetz 1977" tragen. 

Der H,af tun g s rah m e n. des Bundes für 
,die EE-Fonds-Gesellschaft m. b. H., die in ihrer 
bisherigen Tätigkeit ein sehr wichtiges und wert­
'volles Instrument zur StrukturlPolibik g,ewesen 
ist, beträgt 2,5 Mr:d. S. Der Haftungsrahmen 
der neuen Gesellschaft soll entsprechend dem 
weiteren B:ereich der Geschäftstätigk,eit mit .ins­
gesamt 6 ,Mrd. S fesl1gelegt werden, wobei auf 
Grund des EE-Fonds-Gesetzes übernommene 
Hahungen auf diesen neuen Rahmen nicht an­
gerechnet werden. 

Der T ä t i g k.e'i t s be r eie h der neuen 
Finanzierun.gs:garantie-Gesellschaft m. b. H. 
wird i:m Gesetzentwurf des näheren festgelegt. 
B.isher übernahm die "iEE-Fonds-Gesellschaft 
m. h. H." gegenüber den Kre,ditgebern Vor­
bürgschaften in Form von Ausfallsbürgschaften, 
die erst durch die Ubernahme der Nachbüng­
schaft durch den Bund rechtswil'ksam wurden. 
Die Finanzierungligarantie-Gesellschaft m.b. H. 
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soll nun gegenüber Kredit- bzw. Beteiligungs­
gebenn Halftungen in Form von Gar,anDien oder 
AUSif,aHsbürgscha:ften (im Gesetzentwum laut § 1 
Abs. 1 aus Textvereinfachungsgründen kurz 
"Garantien" genannt) übernehmen, di'e zu ihrer 
Rechtlswirksamkeit ,nicht einer Nachbürgschaft 
des Bundes bedürfen. Vielmehr ist die Garantie­
abgabe ,durch die Finanzierungsgarantie-Gesell­
schaft m. b. H. an ,die Zustl~mmung des Bundes, 
die in der Rt.1gel vom Beauftr:tgten des Bundes­
ministens für F,ina'fizen erteilt wird, gebund,en. 
Die Gesellschaft kann Garantien bis zu 85010 des 
Buchwertes des garantierten Rechtes zuzüglich 
Zinsen und Kosten Ü'bernehmen, wobei sich die 
GesamtlaUlfzeit der Garantie bis zu 15 Jahren 
erstrecken kann. Als Mindestgrenze für die 
Garantieübernahme sind 2,5 Mil!. S fü,r 
Unternehmungen und Einrichtungen ,der öster­
reichischen Fremdenverkehrswirtschaft 1 Mil!. S -
festJgesetzt, womit ei!n Anschluß an die Förde7 
,rungshöheder inden Bundesländern bestehen­
den Kreditgara'ntiegesellschaften ge&eben ,ist. 

Die Z i eie, die mit der Garantieübernahme 
verfolgt werden, sind 

die Förderung der F'inanzierung .von IIfi­
vestitronen einschließlich ,des mi!t diesen In­
vestitionen verbundenen Betlriebsmittelbe­
darfes in bestehenden Unternehmungen 
und Neugrün:dunge~ 

die F,öf\derung der Finanzierung durch 
übernahme V10n Beteiligungen anläßLid'l 
von Unternehmungs gründungen oder 
durch Kapitalzufuhr zu bestehenden 
Unternehmungen. 

Die Finanzierung hat sich auf inländische indu­
strielle oder gewerbliche ProdU!ktions- oder For­
schungsunternehmungen sowie Unuernehmungen 
der inländischen Fremdenv,erkehrs- und Ver­
kehrswi'rtschalft :zu ,erstreck,en. 

Der F ö rd e run g s z weck, der mit ,der 
Garantie el'lreicht werden soll, wird im Gesetz­
entwud dahingehend definiert, daß auf Grund 
der Vorschau ,der Finanzierungsgarantie-Ges,eill­
schah m. b. H. nach angemessener Anlaufzeit 
eine nachhaltige Vel'bes.serung der Ertra;gskraft 
des Kreditnehmers oder der Unternehmung, an 
der eine ,Beteiligung erworben wird, erwartet 
werden kanri. Da die Praxis gezeigt hat, daß 
sich auf Grund ,der Bdastung durch da's Haf­
tungsentgelt nur 'solche Kreditwerber an ,die Ge­
sellschaft wenden, die über hankmäßige Sicher­
heiten nicht in ausreichendem Ausmaß v.erfügen, 
wurde auf einen diegbezüglichen Hinweis im 
vorliegendClfi Gesetzentwurf ver:zichtet. 

Die FinanZiierungsgarantlve-Gesellschaft m. b. H. 
soll G ,a r a n t i e n für alle ,Formen der Außen­
finanzienmg übemehmen können, also sowohl 
K:reditfinan21ierung als auch Beteiligungsfinanzi,e-

rung oder Misci'lformen. Eine wesentliche Ver­
besserung gegenüber ,dem "EE-Fonds" bedeutet 
die Erweiterung aer Mittelverwendung. Während 
die Haftungsühernahme durch den "EE-Fonds" 
auf die Finan~ierung von Entw,icklungs- und Er­
neuerungsinvestitionen beschränkt ist, soll die 
neue Gesellschaft durch ihre Garantieübernahme 
sowohl die Finanzierung von Investlitionen ei~­
schließlich des mit diesen Investitionen verbun­
denen BetrieibsmitteLbedartes als auch Verbesse­
rungen in der Finanzi'erungsstruktur fördern. 

I 

Die Finanzierungsgarantie-Gesellschaft m. b. H. 
soll auch ,entsprechend dem umfassenderen Auf­
gabenbereich in arigemess;ener Höhe mit Eigen­
mitteln ausgestattet werden, wofür im Bundes­
finanzgesetz 1977, BOB!. Nr. 1, bereits Vorsorge 
getroffen ,wurde. Weiters soll aus den Ertrags­
überschüssen :der Gesellschaft eine Deckungsrück­
lage geschaffen werden, die für ,die Erfüllung 
von Zahlungsver:pflichtungenaus in Anspruch 
genommenen Garantien hestimmt ist. Die Lei­
stung ,des ,Bundes wird erst dann zum T.ragen 
kommen, wenn die Deckungsrücklage erschöpft 
ist. Mit .den aus der Veranlagung des Ka>p,itals 
und der IDeckungsriicklag,e erzielten Erträgen 
dürften nach· einer Anlaufzeit .die Sach- und 
PersonalaufiW"endungen der 'Gesellschaft gedeckt 
wel"'den, so daß ,die Erträge aus vereinnahmten 
Entgelten mQglichst weitgehend der Deckungs­
rücklage zug,eführ:t werden können. 

Mit der Zusti<mmung zur GarantieÜlbernahme 
im Einzelfall wird der Haftungsrahmen des Bun­
des Jür ,die Gesdlschaft ausgenützt. Im ,Fahle 
einer In:lJnspruchnahme der Gesellschamt aus ihrer 
Garantie leistet sie die Zahlungen aus der 
Deckungsrücklage. 

Die Reform ,des "EE-Fonds" geht vom Grund­
satz der Suhsidiarität ,dieser Förderungseinrich­
tung 'aus, das heißt, daß die Finanzierung von 
Unternehmungen auf den entsprechenden Finan­
zierungsmärkten die ordnungSlpolitische Regel 
sein soLlte. 

Der Ges,etzentlWurr enthält Bestimmungen, die 
mit Ausnahme der Bes.tlimmungen des § 2 Ahs. 2 
sowie ,der §§ 3, 4, 5, 7 und 8, ,des. §. 9 Abs. 1, 3 
und 4 und des § 10, soweit sich letz.terer auf die 
vorgenannten Bestimmungen bezieht, eine Ver­
fügurig über ß.undesvermägen im Sinne des 
Art. 42 Ahs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz dar­
stellen. 

Zu § 1: 

Der Bundesminister :für' Finanzen soll ermäch­
tigt w,erden, für die ErfÜlliung von Zahlungsver­
pflichtungen der Gesellschaft, die sich aUIS deren 
übernahme von Garantien oder AusfaJlsbürg­
schaften (,im folgen'den Garantien genannt) er­
geben, in Form von Entschädigungsbürgschaften 
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(§ 1348 ARGB) zu haften. Die bisheri.ge Doppel­
glei'sigkeit, die durch die übernahme von Vor­
bürgschaften durch die "EE-Fonds-GeselLschaft 
m. b. H." und Nachbürgscluften durch den 
Bund gegeben ,war,sol1 durch die Haftung der 
Gesellschaft gegenüber dem Begünstigten (Kre­
,dit- oder Darlehensgeber bzw. Beteiligungserwer­
ber) beendet werden. Die Haftung <des Bundes 
für die Zahi1ungsfäh~g:keit der Gesells,chaft ergibt 
sich hereillS aus den Bestimmungen des 1m Ent­
wurf yorliegenden Bundesgesetzes (§ 1 in Verbin­
dung mit § 3). 

Der BundesmiUlister für Finanzen darf Haf­
tungen (Entschädigungsibürgschaften im Sinne des 
§ 134,8 ABGB) ge!genüber der Gesellschaft nur bis 
zu einem jewci!s ,aussteihenden Gesamtbetrag von 
3 Mrd. S an Kapital und 3 Mrd. S an Z,insen und 
Kosten und weirers nur dann übernehmen, wenn 
die in den ,Albs. 2 und 3 festgelegten Bedingungen 
erfü1.lt sind. 

Die im !Abs. 2 Z. 1 vor.gesehenen För,derungs­
mögLichkei,ten setzen der Gesellscha,ft: einen 
wesentlich weiteren Rahmen als ,ihn die "EE­
Fonds-Gesellschaft m. h. H," besitzt. B,ei Investi­
tionsfinanzierungensoU die Einbeziehung der mit 
solchen Investitionen verbundenen Betriebsmit­
telausweitung in die Gar'antie ermöglicht w,erden. 
Weiters sollen Garantien g~enüber Betei,I.~gungs­
erwerbern oder Kreditgebern, die nachrangige 
Kredite gewähren 'b~w. bereits gewährte Kr,e­
dite in solche umzuwandeln bereit sind, über­
nommen werden können. 

Für Ver'hesserungen ,der Finanzierungsstruktur 
soH eine Garantieühernahme auch möglich sein, 
ohne daß mit solchen Veränderungen Inves,ti­
tionen verbunden sin1d. Im Zuge der Geschäfts-

, tätigkeit' der "EE-F'Onds-Gesellschaft m. b. H." 
wurde, nämlich die Erfahrung gemacht, daß 
durch die Ubefinahme von Haftungen für In­
vestitionSikredite a.Hein die Stmktur,probleme der 
zu förderooen Wir.tschafubereiche nicht ausrei­
chend gelöst werden können. Neben der In­
vestitionsfinanz.ierung rgew,innen die Probleme der 
finanziellen Reorganisation immer g~ößere Bec. 
deutung. Wenn diese nicht mit Entwicklungs­
und Erneuerungsinvestitionen ver:bundensind, .ist 
eine Förderung ,durch'die "EE-Fonds-Gesel1schaft 
m. b. H." und den Bund ·delizeit nicht mögLich. 
Ganz besonders tl'itt dieser Umstand zu Tage, 
wenn Unternehmungen, 'deren ~redite· ,die "BE­
Fonds-Gesellschaft m. b. H." verbürgt hat, durch 
einen Konjunktureinhruch in Schwierigkeiten ge­
raten. In solchen Fällen ist oft eine AJbwicklung 
im Insolv,enzverfaihren die 'einzige MögLichkeit, 
obwohl mit oft nur geringem Mitteleinsatz eine 
für alle Beteiligten bessere Lösung er~ielbar wäre. 

Die Beurteilung der Ertragslage und -aus­
sichten bleibt den Or:ganen der Gesel1schaft sowie 
dem Beauftragten des Bundesministers für Finan-

zen nach allgemein wir.tschaftlichen Grundsätzen 
vorbehalten und e1'1fotgt auf Grund der VQr­
schau der GeseLlschaft (Abs. 2 Z. 2), die das Er­
gebnisder Prüfung des }eweiIigen Projektes, das 
gefördert we~den soll,darsteHt. 

Die Beschränkung der FinanQ:ierung auf be­
stimmte. Unternehmensgruppen ebenso wie die 
an 'den Höchstgrenzen von Landes-Bür,gschafts­
Insti tutionen (Kredi tgaran tiegese1Lschaften) 
orientierten Unter,grenzen entspr.echen ,im 
wesentlichen ,den Bestimmungen des EE-Fonds­
G,~setzes. 

Der Begriff Buchwert des garantierten Rechtes 
umfaßt einerseits den aushaftenden Kapitalbe­
trag samt Zinsen ,gemäß den Aufzeichnungen des 
Kredit-oder iDarlehensgeber.s und anderseits im 
Falle der Beteiligung den iBuchwel't der Betei>1i­
gung ,gemäß den Aufrzeichnungen des Unter­
nehmens, an welchem e1ne Betei,ligung erworben 
worden ist. 

Die RedUiktion des garantierten Rechtes erfolgt 
bei Krediten un1d, Dadehen durch Rückzahlun­
gen, bei B'eteiligung,en durch einen festzulegenden 
Zeitplan für die Reduktion des von der Gesell­
sdlaft zUÜJbernehmenden Risikoanteils. 

Um ,auch jene Kreditunternehmungen einzu­
beziehen, ,deren Kredite als Deckung für ,auszu­
gehende Toeillschuldverschreibungen bestimmt ~ind 
(§ 7 des Ges'etQ:es ü.ber Pfandbriefe und verw,andte 
Sclmldverschreibungen vom 21. Dezember 1927, 
DRGBL I S. 492) oder die Kredite zutolge ge­
setdicher Veranlagungsvorschriften (Sparkassen­
Mustersatzung, Postsparkassengesetz 1969) nur 
gegen Bür:gschak ,einer öffent1ich-rechtJlichen 
Körperschaft gew:ihren dütfen, ist die Garantie 
der Gesellschaft der Haftung öffentlich-rechtlicher 
Körpersch,aften gleichzuhalten, weil der Bund 
gemäß Abs. 1 für die E11fü1lung der Zahlungs­
verpflichtungen der Gesellschaft' haftet. Die, Ge­
sdlschaft kann - wie bisher - unter den ,im 
Abs. 3 Z. 1 1it., b festgesetzten Voraussetzungen 
die Garantie Eür Kredite dieser Unternehmungen 
bis zur vollen Höhe der ~reditsumme zuzüglich 
Zinsen und Kosten übernehinen. ' 

Zu § 2: 

Die GesellschaJ.t h<tt eine Deckungsr,ücklage zu 
bilden, die aus ,den j~hrrlichen überschüssen der 
Erträge Ülber die Aufwendungen ge~peist wer­
den soll. In die Erträge fließen unter anderem 
auch die Erlöse 'aus ,der Verwertung von Sicher­
heiten ein. Die Deckung~rücklage dient dann der 
Erfü,l1ung' der auf Grund von übernommenen 
Garantien ,entstehenden Zahlungsverpflichtungen. 

Da die Zielsetzungen des § 10 des R~konstrulk­
tionsgesetzes, BOBL Nr. 183/1955, auf die Ge­
sellschaft nicht zutreffen sowie im HDnbl~ck auf 
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die zu Ibildende Deckungsrücklage soH die Ge­
sellsd1aft von ·der Bildung von Samme1wert­
berichtigungen befreit werden. 

Zu § 3: 

Reicht die vorhandene Deckungs.rücklage zur 
Erfüllung der faHigen ZahlungsverpfLichtungen 
nicht aus, ,kann die Gesel1sch.aft die Haftung des 
Bundes bVs zu jenem Betrag in Anspruch nehmen, 
der zur EdüHung dieser Zahlungsverpflichtungen 
unter Einbeziehung der noch vorhandenen Dek­
kungsrücklage erforderlich' ist. 

Zu § 4: 

Das Garantieentgelt wird im Normalfall -
wie bisher - 0,5% des gar.antierten Remtes be­
tragen, ,doch sieht der Gesetzentwurf eine Ober­
grenze von 1,5010 V'Or. En höheres Entgelt wird 
von der Gesetlschaft entsprecheIl!d den aufzus'Üel­
lenden Rimtlinien eventuell darnn festzusetzen 
sein, wenn das Garanuierisiko sehr hoch ist. 

Zu § 5: 

Zur Wahrung der Rechte des Bundes ist vom 
Bundesministerf,ür .Rinanzen - wie bisher.­
ein B.eauftragter und ein Stell'Vertreter ,des Be­
auftragten bei der Gesellsmaft zu bestellen. Der 

.. Beauftr<1igte hat insbesondere zu priilfen, ~b für 
die bei .der Gesellsmaft eingereichten Antr~ge 
die Voraussetzungen für 'die übernahme der 
Haftung durch den Bund gegeben sind. Die 
übernahme .einer Garantie durch die Gesell­
scha,ft ,ist nur mit Zustimmung des Beauf.tragten 
mögilich. 

Verw,eigert der Beauftragte ,die Zustimmung, 
kann die Gesellschaft beim BundesmiIl!ister für 
FinanZien beantragen, den Einspruch außer Kraft 
zu· setzen. Aus Verwaltungsvereinf.achungsgrün­
den sieht das Gesetz vor, daß in einem solchen 
Falle ·die Verw,eigerung der Zustimmung inner­
halb von zwei Wochen vom Bundesminister tür 
Finanzen entweder zu bestätigen oder durch 
Widerruf außer Kraft zu setzen ist. Wird diese 
Entscheidung nicht binnep zwei Women\ nam 
Einlangen des Antrages getroffen, gilt die Zu­
stimmung als erteilt. 

Zu § 6: 

Mit dieser ,Bestimmung soll der Bundesminister 
für FinaJnzen ,ermächtigt wer;den, .für K red i t­
o per a t i 0 ne n ,inländischer Kreditunterneh­
mungen Haftungen gemäß § 1357 ABGB unter 
der Voraussetzung und in dem Ausmaß zu über­
nehmen, aIs ein Betr.ag in Höhe des Erlöses der 
Kreditoperationen zur Fina,nzierung von Vor­
haben verwendet wurde, für die die Gesellsmaft 
die Gar.ancie übernommen hat. Somit darf die 

Haft\ll!lg nur bis zu einem Volumen übernommen 
werden, da,s nicht höher ist, als das Gesamtvolu­
men der von der GeseHschaft garantierten Rechte 
der betreffenden Kreditunternehmung. Eine 
solme Kreditop.eration darf jedom im Einzel­
fall den Betrag (Gegenwert) von 500 Mill. S nimt 
übersteigen. 

Zu § 7: 

Gemäß dieser Bestimmung soll die Gesell­
schaft - wie bisher - für die ühernahme. der 
Haftung durch den Bund kem Entgelt entrim­
ten müssen und auch von der Gesellsmaftsteuer 
und von den Stempel- und Remtsgebühren des 
Bundes befreit sein, W1enn es sim um Rechtsge­
smäfte und RechtSIVorgänge handelt, die \ll!lmit­
te1bar durch dieses Bundesgesetz v.eranlaßt wer­
den. 

Um .ihrer Autgabe als Förderungsinstrument 
des Bundes ger.echt rwer.den zu können, soll die 
Gesellschaft von den bundesgesetzlich geregelten 
Abgaben vom Einkommen und vom Vermögen 
sowie von der Gewel1besteuer (Bundesgewerbe­
steuer) und ·den KapitalveIikehrsteuern befrei.t 
werden. Durch die Befreiung von der Gewerbe­
steuer (Bundesgew:erbesteuer) soll eine Befreiung 
von der Gewerbesteuer mit ihren ,drei Besteue­
rungsgrundla.gen (Gewerbeertrag, Gewerhekapital 
und LohllS'\ll!l1me) und zusäwlich von der Bun­
desgewerbesteuer erreicht werden. Dte Befreiung 
von diesen AhgaJben \ll!ld Steuern gtlt. jedoch nur 
für die Tätigkeit der Gesellschaft im Rahmen 
dieses Bundesgesetzes. 

Zu § 8: 

Der neuen Gesellschaft sollen für allfällige Ver­
luste. in den ersten sechs Gesmäftsjahren Zu­
schüsse aus Bundesmitteln bis zu vier Mill. S jähr­
lich gewährt werden. über die Verwendung der 
Zuschjisse hat die Gesellschaft dem Bundesmini­
ster für Finanzen jederzeit die verlangten Auf­
klärungen zu erteilen und die Einsicht in die 
Bümer zu gewährleisten. 

Zu § 9: 

Gemäß dieser Bestimmung sollen mit 1. Juli 
1977 sämtliche Remte und Pflimten der "EE­
Fonds-Gesellschaft m. b. H." a·uf die "Finan­
zierungsgarantie-Gesellschaft m. b. H." übergehen. 

Eingänge aus Haftupgsentgelten für nam dem 
EE-fonds-Gesetz ühernommene Haftungen sollen . 
der Gesellsmaft zufließen. Inanspruchnahmen aus 
HaÜungen, die von der "EE-Fonds-Gesellsmaft 
m. b. H." ühernommen wurden, werden auch in 
Hinkunft entsprechend den Bestimmungen des 
BE-'Fonds-Gesetzes abgewickelt, sodaß au·s der zu 
hildenden Deckungsrücklage nur Zahlungen aus 
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Inanspr,uchnahmen von auf Grund des vorliegen­
den Gesetzentwurfes übernommenen Garantien 
geleistet werden müssen. 

Zu §10: 

Mit ,der Vollziehung dieses Bundesgesetzes soll 
der Bundesminister f.ür Finanzen, hinlSichtlich des 
§ 7 Ahs. 3 der Bundesminister für Justiz, betraut 
werden. 

KOSTENBERECHNUNG 

im Zusammenhang mit der vorgesehenen Kapi­
talerhöhung der Finanzierungsgarantie-Gesell­
schaft. Hiefür wurde im Bundesfinanzgesetz 1977, 
ßiGBl. Nr. 1, mit einem Betrag bis zu 50 Mil!. S 
bereits Vorsorge getroffen. 

Ob und inwieweit dem Bund aus einer Inan­
spruchnahme der Haft'Ung und aus der Abdek­
kung von Verlusten {§ 8} Mehrkosten erwachsen 
werden, kann zur Zeit nicht vorausgesehen wer­
den. 

A'Usder Durchführung dieses Bundesgesetzes Eine Personalvermehrung 'bei Bundesdienststel-
erwachsen dem Bund z'Unäch~t nur Mehrkosten len tritt nicht ein. 
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